
4. Check für den Brandermittler 
 

Erstmaßnahmen sind in eigenen Fragekatalog für den Brandermittler zusammengestellt. 
 

• Die wichtigsten Fragen für den Brandermittler 
• Wer ist der Brandendecker? 
• Zeitpunkt der Brandendeckung? 
• Wodurch wurde das Feuer bemerkt (z.B. Flammen, Rauch, Geräusche, Geruch)? 
• Wo wurden die Flammen zuerst wahrgenommen? 

 
> Wer war am /im Brandobjekt anwesend? 
> Was haben die Anwesenden gemacht? 
> Können zur Brandursache Angaben gemacht werden? 
> Gibt es Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Innbrandsetzung? 
> Welche technischen Einrichtungen und Anlagen waren in Betrieb? 
> Ist eine Brandmeldeanlage vorhanden? 
> Welche Melder haben ausgelöst? 
> Sperrverhältnisse? 
> Wurden Personen evakuiert, verletzt oder getötet? 
> Welche Einsatzkräfte sind bereits am Einsatzort anwesend? 
> Wurde Brandgut evakuiert? 
> Welche Stoffe waren im Brandausbruchbereich? 
> Sofern möglich, umfangreiche fotografische Dokumentation von Brandverlauf 
Rundaufnahmen. 
> Dokumentation des Elektro Verteilers (Anspruch zustand der Sicherungselemente). 
> Äußere Verhältnisse (Wind, Windrichtung Außentemperatur, Niederschläge, 
Gewitter, Lichtverhältnisse - Tag oder Nacht) 
> Lage des Brandobjektes 
> Bauliche Beschaffenheit des Brandobjektes. 
> Bestimmungszweck des Brandobjektes, z.B. Wohnhaus, Werkstätte, 
Landwirtschaftliches Anwesen. 
> Entscheidung über die weiteren Vorgangs weise, Insbesondere hinsichtlich der 
Bezeichnung eines Experten. 
 

Spurensuche und Spurensicherung 
 
Zunächst kommt es darauf an den Brandausbruchsort (Brandherd) entsprechend 
einzugrenzen, und zwar durch Auswertung der Spuren, die als charakteristische 
Begleiterscheinungen beim Ausbruch eines Brandes entstehen sowie durch die Subjektiven 
Aussagen von Geschehnis zeugen. 
Durch die Rekonstruktion der Brandlast und ggf. des nicht verbrannten Inventars können im 
Idealfall sowohl die Brandausbruchsstelle als auch der Brandverlauf rekonstruiert werden, 
dies kann die Feststellung der Brandursache erleichtern. Aus diesem Grund muss der 
Brandort genau besichtigt werden. Dazu sind vom gesamten Brandobjekt, je nach Ausmaß 
der vom Brand betroffenen Bereiche, Luftbild, Ubersichts- Detail- und Nahaufnahmen 
anzufertigen. 
Bei der Spurensicherung ist systematisch vorzugehen. Der Fußboden ist bei Bedarf vom 



Brandschutt vorsichtig frei zu legen, und zwar um Abbrandspuren 
(Brandzehrungen/Brandnarben) beurteilen bzw. Spuren von flüssigen 
Brandbeschleunigungsmitteln fest stellen zu können. 
 

Möglichkeiten der Feuerwehr zur Unterstützung der 
Brandursachenermittlung während der Brandbekämpfung 

 
Die Möglichkeiten für die Unterstützung der Brandursachenermittlung während der 
Brandbekämpfung zu kennen ist wichtig für das richtige Handeln bei dieser wichtigen 
Tätigkeit dafür gibt es wichtige, generelle Grundsätze: 
 

Kontrollierte Wasserabgabe 
 

Die kontrollierte Wasserabgabe dient nicht nur der Brandbekämpfung mit möglichst wenig 
Wasserschaden und der effektiven Brandbekämpfung, sondern verhindert auch unnötige 
Zerstörung von Brandspuren. 
 

Keine Zerstörung, wenn nicht zwingend erforderlich 
 
Keine unnötige Zerstörung von Fenstern, Türen, Gegenständen, Wänden und Decken 
erschwert die Rekonstruktion des Brandraumes oder der Brandräume in das Vor-Brand-
Stadium. Zusätzlich werden auch Spuren vernichtet, die über den Brandverlauf Aufschluss 
geben könnten. 
 

Notwendige Zerstörung vermerken 
 
Ist zur Erlangung des Einsatzziels ein zerstörendes Arbeiten unmöglich, so müssen die 
Brandermittler davon in Kenntnis gesetzt werden. Zum Beispiel kann eine von der 
Feuerwehr eingetretene Türe sonst gleich zu dem Druckschluss des unbefugten Eindringens 
einer Person in den Raum vor dem Brand führen. Ebenso ist es einen Unterschied, ob eine 
Zwischendecke im Brandverlauf eingestürzt ist oder aber von den Trupps z.B. auf der Suche 
nach Glutnestern eingerissen wurde. 
 
Schonende Nachschau und Nachlöscharbeiten nach Freigabe 

 
Wenn möglich, sollten insbesondere zerstörende Arbeiten erst nach Feigabe durch die 
zuständigen Stellen erfolgen. Auf keinen Fall sollten Tätigkeiten vorgenommen werden, die 
auf den Brandschutt verändert, 
 
z.B.:  reinigend, 
 wirken. 
 

Keine Bergung ohne Freigabe 
 
Jede Veränderung der Lage von Gegenständen erschwert die Rekonstruktion. Es sollte also 
nur geschehen, wenn es das Einsatzziel erfordert und weitergemeldet wird. Eine Bergung 



von Gegenständen nach Abschluss den Löscharbeiten ist bis zur Freigabe, z.B. durch die 
Polizei- Brandverhütungsstellenermittler, zu unterlassen. 
 

Kein Bewegen von Schaltern, Griffen und ähnlicher 
Gegenstände 

 
Die vorgefundene Stellung von Schaltern, Drehknöpfen, Schlüssel etc. darf nicht verändert 
werden. Muss sie geändert werden, 
 
z.B.:  Abschalten der Gaszufuhr, so ist dies zu melden. 
 

Keine motorbetriebenen Geräte im Objekt einsetzen 
 

Soweit möglich sollten keine motorbetrieben Geräte im unmittelbaren Bereich des 
Brandursprungsraums betrieben werden. Sollte dies dennoch notwendig werden, so sind 
die Abgase ins Frei zu leiten keinesfalls sollte dann, Kraftstoff nachgefüllt werden. 
Überfließender, in den Brandschutt gelangter Kraftstoff kann zu falschen Rückschlüssen 
führen oder Ergebnisse der Brandbeschleuniger Untersuchung unbrauchbar machen. 
 

Den Zugang zum Objekt auf notwendiges Personal 
beschränken 

 
Zum Brandobjekt haben nur die Personen zutritt, die dort auch Arbeiten zu verrichten 
haben. Je größter die Anzahl der Personen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass 
spuren vernichtet werden. 

 
Auffällige Beobachtungen im Umfeld melden 

 
Beobachtungen im Umfeld können von den eintreffenden Kräften zu einen Zeitpunkt 
gemacht werden, an dem das Einsatzgeschehen noch nicht zu Unruhe geführt hat. Dazu 
zählen zum Beispiel: 
 

> Personen oder Fahrzeugspuren im Schnee, die während der Erkundung erkennt 
werden bevor alles zertreten ist. 
> Fahrzeuge die sich in außergewöhnlicher Art vom Brandherd entfernen. 
> Wieder erkennen von Personen, die schon öfters zuschauen waren, ohne dass die 
Brandorte benachbart sind. 
> Außergewöhnlich oder wiederholte Behinderungen auf Anfahrt und Zugang 
> Ungewöhnliche Brandausbreitung im Zusammenhang mit der Anmarschzeit. 
> Mehrere Brandstellen Zeitgleich im Brandobjekt. 

 
Diese Beispiele sollen zeigen, dass manche Beobachtungen im Nachhinein doch wichtig 
sein können und entsprechend gemeldet werden sollte. 

 
Die Schlüsselrolle des ersten Angriffstrupps 

 



Wir müssen uns vor Augen halten, dass der erste Angriffstrupp, der in das Gebäude 
eindringt oder der Außenangriff tätigt, die ersten und meist auch einzigen qualifizierten 
Personen sind die das Gebäude in seinem von Löschmaßnahmen unversehrten Zustand 
sehen. Die sind auch die einzigen Personen, die dem Brand in seinem ungestärkten Verlauf 
gegenüber stehen. 
 
Brandbekämpfung bedeutet ein hohes Maß an Konzentration auf das Wesentliche. Es 
bedeutet auch, dass angeeignete wissen in sachrichtige Tätigkeit zum richtigen Zeitpunkt 
umzusetzen. Hinzu kommt noch die oftmals wo an die Grenze der Leistungsfähigkeit 
gehende körperliche Belastung. Deswegen sollte jeder Atemschutzgeräteträger, über 
Kenntnisse verfugen, die es im ermöglichen zu erkennen: 
 

> Brandherde (Ortseingrenzung) 
> Bereiche der größten Wärmeentwicklung (Vorgehen durch Infrarotthermometer oder 
Wärmebildkamera) 
> Bereiche der größten Brandzehrung (Abbrandintensität) 

 
Er sollte möglichst den ursprünglichen Zustand Brandraum wahren, ausgenommen 
natürliche Veränderungen aus dem Erfordernis der Brandbekämpfung heraus. 
So lassen sich spuren vernichtende Tätigkeiten vermeiden. Außerdem sollte er auch fähig 
sein, seien Beobachtungen korrekt wieder zu geben. 
 
Der Angriffstrupp hat sich viele notwendige Fakten zu merken z.B. 

>Beim Eindringen in das Gebäude bis zum Brandraum: 
-  Waren die Fenster bzw. Türen verschlossen geschlossen oder offen? 
-  Beim Eindringen über zerstörte Fenster sollte, soweit möglich, vermieden 
werden Glasscherben von Fenstersims zu entfernen. 
 

>Beim Vordringen zum Brandherd: 
-  Deuten Farbe und Dichte des Brandrauches eher auf eine unvollständige oder 
Vollständige Verbrennung hin? Scheint er im vergleich zu ähnlichen Bränden in 
irgendeiner Weise ungewöhnlich? 
-  In welchem Stadium befindet sich der Brand: Lokaler 
Entstehungsbrand? Vollbrand des Gesamten Raumes? 
Abklingphase? 
- Kam es zu Durchzündungen oder Rauchgasdurchzündungen? 
Unter Beobachtung der Zeit können solche Aussagen dazu beitragen, 
Verdachtsmomente über den Ursprung zu festigen oder zu verwerfen. Hinzu 
kommen alle weiteren, für einen Feuerwehrmann ungewöhnliche Erscheinungen. 
So durfte wohl für jeden erkennbar sein dass eine Schmale Feuerspur in einem 
Teppich am Flur nicht unbedingt oft zu sehen ist. 

 
Ebenfalls kann die Reaktion des Brandgutes auf die Löschmaßnahme von Bedeutung sein. 
Denn auch unabhängig von der strafrechtlichen Seite der Brandermittlung sind alle 
Erkenntnisse aus realen Barndgeschehen für uns als Feuerwehr wertvoll. Und alles Wissen 
über die Brandgeschehens und den Brandverlauf verhilft uns zu einer besseren Aufklärung 
der Bevölkerung über die Brandursache und den Brandverlauf verhilfst uns zu einer 
besseren Aufklärung der Bevölkerung und nicht zuletzt helfen uns Erkenntnisse aus der 



Barndursachenermittlung, die Technik und Taktik der Feuerwehr so immer effektiver und 
vor allem sicher arbeiten können. 
 

Abschluss Erkenntnis 
 

Wir als Feuerwehr können in einigen wesentlichen Punkten effektiv dazu beitragen, die 
wahre Brandursache herauszufinden. Und diese Chance sollten wir auch nutzen. 
 

Schnellübersicht 
 

Unterstützungsmöglichkeiten der Feuerwehr für die Brandursachenermittlung 
 

> Kontrollierte Wasserabgabe 
> Keine Zerstörung, wenn nicht zwingend erforderlich 
> Notwendige Zerstörung vornehmen 
> Schonende Nachschau und Nachlöscharbeiten nach Freigabe 
> Keine Bergung 
> Kein Bewegen von Schalterm, Griffen, Schlüssel, Drehknöpfen etc. 
> Keine Motorbetriebenen Geräte im Objekt einsetzen. 
> Keinen Kraftstoff im Brandobjekt in Tanks nachfüllen 
> Der Zugang zum Objekt auf notwendiges Personal beschränkt 
> Zufällige Beobachtungen im Umfeld melden. 
 

 
Der Erste Angriffstrupp 

 
> Erlebt als erster und oft auch einziger den ungestörten Brandverlauf 
> Soll den Zustand des Brandraumes soweit Einsatzauftrag es zulässt, bewahren. 

 
Fragen, auf die der erste Angriffstrupp die besten Antworten geben kann: 
 

> Farbe der Flammen, des Rauchs bei Eintreffen? 
> Zustand von Fenster und Türen: geschlossen, verschlossen. Zerstört? 
> Anzahl der Brandherde? 
> Erscheinung und Verhalten des Brandrauches? 
> Brandphase: Entstehungsbrand, Vollbrand, Abklingphase? 
> Ungewöhnliche Geräusche? 
> Ungewöhnliche Reaktionen auf Löschangriff? 
> Außergewöhnliche Behinderungen, an den Brandherd zu gelangen? 
> Sonstige außergewöhnliche Beobachtungen? 
 

 

5. Begriffsbestimmungen 
 
Um eine einheitliche und definierte Vorgangsweise bei Branderhebungen zu ermöglichen, 
sind einheitliche Begriffe notwendig. In Folgender sind die wichtigsten 



Begriffsbestimmungen festgehalten. 
 

1. Brand:  Brand ist ein Schadenfeuer, dass außerhalb einer 
 bestimmungsgemäßen Feuerstätte (z.B. Ofen, Heizkessel, 
 Lagerfeuer) entstanden ist oder sie verlassen hat und sich 
 aus eigener Kraft auszubreiten vermag.  
 Erscheinungsformen können Flammenbrand, Glutbrand, 
 Glimmbrand und Schwellbrand sein. 
 

2. Feuer:  Ein Feuer ist die von Lichtstrahlung (Flammen, Glut) 
 begleitete Verbrennung (Oxidation) von festen, flüssigen 
 oder und gasförmigen Stoffen durch den Sauerstoff der 
 Luft. 
 

3. Zündquellen:  Zündquellen sind wärme abgebende Vorgänge oder 
 Objekte, die geeignet sind, auf brennbare, feste, flüssige 
 oder gasförmige Stoffe die erforderliche Energie zur 
 Zündung (Zündenergie) zu übertragen, z.B. Flamme, weiße 
 Oberfläche, mechanische oder elektrischer Funke, 
 elektrische Lichtbogen. 
 

4. Brandausbruchstelle:  Als Brandausbruchsstelle wird der Ort einer Initialzündung 
 bzw. der Ursprungsort eines Feuers bezeichnet. 
 

5. Brandursache:  Das räumliche Zeitliche Aufeinandertreffen von einem 
 brennbaren Stoff bei Anwesenheit von Luft oder Sauerstoff 
 sowie einer geeigneten Zündquelle, das zu einem Brand 
 führt, wird als Brandursache bezeichnet. 
 

6. Brandlast:  Unter Brandlast versteht man die Menge zu brennbaren 
 Material in einem Raum oder in einem Teilbereich, die den 
 Brand näher kann. 
 

7. Brandzehrung:  Die Brandzehrung ist das Ausmaß des Abbrandes an festen 
 Stoffen, z.B. Holz 
 

8. Brandnarbe:  Die Brandnarbe ist das Erscheinungsbild der Zerstörung 
 (Oberfläche und Tiefe) 
 

9. Brandherd:  Brandherd ist der Teilbereich innerhalb eines 
 Brandobjektes, von dem sich der Brand ausgeweitet hat. Er 
 lässt sich durch seine Beschaffenheit selbst (Brandzehrung, 
 Brandnarbe) durch zurückverfolgen der 
 Brandausbreitungsspuren und laden durch eine V-förmige 
 Brandzehrung (Brandtrichter) festlegen. 
 

10. Brandbeschleuniger:  Brandbeschleuniger sind feste oder flüssige Substanzen, die 
 den Abbrand von brennbaren Materialien derart   



 beschleunigen können, dass deren Vollbrand wesentlich 
 schneller erreicht wird als nach direkter Zündung. 
 

11. Brandlegunsmittel:  Brandlegungsmittel sind feste oder flüssige Substanzen die 
 zur vorsätzlichen Brandlegung verwendet werden. Mit ihrer 
 Hilfe können euch solche Materialien entzündet werden, die 
 durch zündmittel, z.B. Zündholz, Feuerzeug, nicht direkt zu 
 Zündung sind. 
 

12. Verbrennungsprodukte: Die wichtigsten sind: 
 
● Rauchgasnieder schlage (Ruß, Schwellgase, Rauchfahnen usw.) Reste 

unvollständiger Verbrennung durch Mangel zu Sauerstoff mit der Ablagerung 
von Schwellgasen. 

● Rauchfahnen (Ruß im Bereich von Türen und Fenstern in geschlossenen 
Räumen). 

● Asche (Feste Verbrennungsrückstand) 
● Erkenntnis: von der Situation bei Ausbruch des Brandes (Brandbelastung) 

 
13. Feuersbrunst:  Eine Feuersbrunst ist ein großer, also nicht bloß auf 

 einzelne Gegenstände beschränkter, sondern sich weiter 
 verbreitender, ausgedehnter und fremdes Eigentum im 
 großen Ausmaß erfassender Brand, der mit gewöhnlichen 
 Mittel nicht mehr unter Kontrolle zu bringen ist. 

 
 

6. Zukunftsziel 
 
Auswertung von Brandursachenermittlung als Unterstützung für den Übungsalltag 
zum sicheren Arbeiten im Einsatzfall 
 
Zieht man aus den Ergebnissen, der Brandermittlung bzw. nach speziellen Fragenkatalog 
der Feuerwehr - Einsatzbeurteilung Beobachtung, Rückschlüsse bei diversen 
Einsatzszenarien kann man daraus Einsatztechnik und Taktik für den Einsatz richtig und 
sicher üben. 
 
Beispiel: 
 
Strahlungswärme: Bei einem Großbrand wie viel Meter vom brennenden Gebäude 
 beeinflusst die Strahlungswärme diverse Materialien. Folglich 
 „Gefahrenbereich Festlegung" und Mindestabstände der 
 Einsatzfahrzeuge in der Kühlung von beeinflusste Bereiche. Bei 
 Übungen diese Erkenntnis mit einfließen lassen. 
 
Brandrauchbelastung: Ausweitung des Brandrauchs bei Innen und Außenbränden. 
 Belastung für Einsatzkräfte u. Umwelt. 
 



Daher sollte jeder größerer Brand von der Feuerwehr selbst beurteilt werden. Bzw. von 
Personen die sich damit beschäftigen. 
 

(Fotoaufnahmen von Einsatzbeginn sehr wichtig) 
 

(Vorschlag ist ein größerer Brandeinsatz bitte das KHD-Team verständigen und dieser 
werden eine Brandbestandaufnahme durchführen). 


